
SATZUNG 

DER GEMEINDE SCHLADEN-WERLA 

ÜBER DIE FESTSETZUNG DER REALSTEUERHEBESÄTZE 

(Steuersatzung) 

 
 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 Abs. 1 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) i.V.m. § 25 des Grundsteuergesetzes und § 16 des Gewerbesteuergesetzes 

in den jeweils gültigen Fassungen hat der Rat der Gemeinde Schladen-Werla in seiner 

Sitzung am 29.10.2020 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
 
Für das Kalenderjahr 2021 werden die Realsteuerhebesätze wie folgt festgesetzt: 
 
Grundsteuer A 470 v.H. 

Grundsteuer B 470 v.H. 

Gewerbesteuer 400 v.H. 
 
 

§ 2 

 
Diese Satzung am 01.01.2021 in Kraft. 
 
 
Schladen, den 30.10.2020 
 
 
 
 
(Memmert) 
Bürgermeister 


